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Monatsschrift
des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes

Heft 2
Februar 1976
68. Jahrgang

Zweimonatliche Beilage: «Bildungsarbeit»

Aufruf des Aktionskomitees für die
Mitbestimmung
Am 20. Januar haben die drei Gewerkschaftsbünde SGB, CNG und SVEA
die Bundeshausjournalisten zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dabei
wurde das «Aktionskomitee für die Mitbestimmung» vorgestellt. Es umfasst
über 50 Persönlichkeiten und wird von Nationalrat Ezio Canonica präsidiert.
Die Vizepräsidenten sind Dr. Guido Casetti, Max Graf und Andre Ghelfi.
Mit folgendem Aufruf appelliert das Aktionskomitee an die Stimmbürgerinnen

und Stimmbürger, am 21. März ein Ja für die Mitbestimmungs-Initiative
und ein Nein zum Gegenvorschlag in die Urne zu legen.

An der Pressekonferenz wies Ezio Canonica in seinem Eröffnungsvotum
eindrücklich auf die Bedeutung des Kampfes für die Mitbestimmung hin.
Guido Casetti setzte sich insbesondere mit dem Gegenvorschlag der
Parlamentsmehrheit auseinander. Die Gewerkschaftliche Rundschau publiziert

diese beiden wichtigen und grundsätzlichen Stellungnahmen.

Am 21. März 1976 können wir Schweizer entscheiden, ob wir den

Schritt von der politischen zur wirtschaftlichen Demokratie tun
wollen. Die Mitbestimmung gehört als ungeschmälertes Grundrecht
in die Bundesverfassung. Die Details sind dann durch Gesetze und

Gesamtarbeitsverträge zu regeln.
Dass der einzelne an seinem Arbeitsplatz mitbestimmen kann, sollte
eigentlich selbstverständlich sein. Dies ist da und dort auch
verwirklicht: Es macht Betriebe freundlicher, Fabriken menschlicher.
Es macht die Arbeitenden freier, verantwortungsbewusster.
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Mitbestimmung am Arbeitsplatz und im Betrieb genügen aber nicht.
Gerade in der heutigen Zeit der Wirtschaftsflaute erfahren immer
mehr Arbeitnehmer am eigenen Leib, wie wenig sie zu sagen haben,
etwa bei Kurzarbeit, Entlassungen, Betriebsschliessungrsn. Das

muss geändert werden! Echte Mitbestimmung bedeutet, dass auch
bei entscheidenden Fragen der Unternehmensfuhrung die
Arbeitnehmer oder von ihnen gewählte Vertreter mitwirken können.
Die Initiative der Schweizer Gewerkschaften ist ein klares Bekenntnis

zur Mitbestimmung. Der Verfassungstext ermöglicht den schrittweisen

Ausbau der Mitbestimmung auf allen drei Ebenen: am
Arbeitplatz, im Betrieb, in der Unternehmung.
Der Gegenvorschlag hingegen ist ein Täuschungsmanöver. Er reduziert

die Mitbestimmungsrechte auf Teilbereiche. Der Gegenvorschlag

bringt nichts, was über die bereits seit mehr als einem
Vierteljahrhundert bestehende Verfassungsbestimmung hinausginge.
Er schränkt diese im Gegenteil noch ein.
Die Mitglieder des «Aktionskomitees für die Mitbestimmung» rufen
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf, der Mitbestimmungs-
Initiative der Schweizer Gewerkschaften zuzustimmen und den

Gegenvorschlag mit seiner Pseudo-Mitbestimmung abzulehnen.

Aktionskomitee für die Mitbestimmung
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